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Der Verweis auf den Bestandsschutz (Übergangsvorschriften in der UVV) ist zwar ein netter
Versuch greift jedoch nicht. Ergilt möglicherweise für Treppengeländer (Höhe usw.) jedoch nicht
im hier geschilderten Fall. Warum ist das so?
Eine UVV ist nur eine nachgelagerte Ausführungsbestimmung, die den derzeitigen Stand der
Technik beschreibt. Darüber hinaus sind jedoch höherrangige Rechtsvorschriften zu beachten.
Keinnesfall können mit einer UVV höherrangige Rechstvorschriften
ausgehebelt werden. In diesem Fall ist die höherrangige Rechtsvorschrift die GefahrstoffVO.
Damit das Ganze jetzt nicht ausufert kurz und Knapp:
Die GefahrstoffVO lässt dem Arbeitgeber eigentlich nur zwei Möglichkeiten auf eine Gefährdung
durch Gefahrstoffe zu reagieren.
Möglichkeit 1: Der Arbeitgeber stellt sicher, dass die MAK Werte von keinem einzigen
Gefahrstoff zu keinem Zeitpunkt überschritten werden, und zwar dadurch, dass er eine
kontinuierliche Messung aller in Frage kommenden Gefahrstoffe durchführt, oder aber er kann
nachweisen, dass für alle in Frage kommenden Gefahrstoffe ein Überschreiten der Werte
technisch nicht möglich ist.
Diese Möglichkeit ist die kostspieligste. Lagere ich Brom muss ich kontinuierlich den
Bromgehalt bestimmen. Lagere ich Hexan musss ich kontinuerlich auch diesen Wert bestimmen
usw. usw.
Dies ist nicht realisierbar, wenn der Arbeitgeber nicht unbedingt hierfür ein kontinuierliches GC-
MS Gerät mit automatischer Auswertung (Kosten dürften so bei einer halben Miliion aufwärts
liegen) anschaffen möchte.
Also bleibt nur, durch Absaugmaßnahmen sicherzustellen, dass die Umluft mehr oder weniger
unbelastet ist und dies geschieht zweckmässigerweise durch Installtion entsprechen
Gefahstoffschränke incl. hinreichender Absaugung.
Diese sind darüber hinaus bauartzugelassen und erfüllen damit auch die gewerberechtlichen
Auflagen (Brandschutz) sowie die wasserrechtlichen Vorgaben (Wasserhaushaltsgesetz,
Lagerung wassergefährdender Stoffe). Den auch von der Einhaltung dieser
Vorschriften befreit der Gesetzgeber nicht.
Entscheidend ist jedoch in diesem Zusammenhang Dein Schutz der Dir durch die GefahrstoffVO
garantiert wird. Für diesen Arbeitsschutz ist der Arbeitgeber (also hier Land) verantwortlich.
Wenn der Träger diese Maßnahmen nicht umsetzt, dann muss der Arbeitgeber (also das Land)
eben auf diesen Einwirken. Bis zur Umsetzung kann der Abeitnehmer eben nicht im
Gefahrenbereich eingesetzt werden.
Sollte ihr auch tarifbeschäftige Lehrkräfte haben können sich diese (nachdem sie erfolglos bei
der Dienststelle um Abhilfe gebeten haben!) an den zuständigen Träger der Unfallversicherung
wenden. (Ggf. Druck aufbauen Richtung Berufskrankheit, BG Rente...) Dieser hat die
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Möglichkeit dem
Träger unmittelbar Auflagen zu machen oder als Alternative den Bereich zuschliessen-
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